
Reha-Tagung 2008
Beitrag B. Deusch

zur Arbeit des Integrationsamts
und den Integrationsfachdiensten



Einnahmen Ausgleichsabgabe in
Baden-Württemberg:
(in Mio. EURO)
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Leistungen 2007 an
schwerbehinderte Menschen
in Baden-Württemberg

379.082 €

294.173 €

354.206 €

191.043 €

38.093 €

26.510 €

835.487 €

Techn. Arbeitshilfen

Erreichen des
Arbeitsplatzes

Wirtschaftl.
Selbstständigkeit

Behinderungsgerechter
Wohnraum

Erhaltung und
Erweiterung beruflicher

Hilfe in bes.
Lebenslagen

Arbeitsassistenz

ca.
2 Mio. €



Leistungen 2007 an
Arbeitgeber
in Baden-Württemberg

1.052.000 € 1.400.991 €

23.773.194 €

Neuschaffung § 15

Behinderungsgerechte Einrichtung § 26

Lohnkostenzuschüsse § 27

über 26,2 Mio. €



Leistungen 2007 an IFD
in Baden-Württemberg

ca. 12,8 Mio. €

Anteil Integrationsamt 11,30 Mio. €
Anteil Träger der Arbeitsvermittlung 0,86 Mio. €
Anteil Rehabilitationsträger 0,29 Mio. €
Anteil Sonstige (Bund, ESF, Landkreise) 0,42 Mio. €



Kündigungsanträge 2007:
2768 Anträge

2098

47 107 516

Ordentliche Kündigung

Außerordentliche Kündigung

Änderungskündigung

Beendigung



Kündigungsursachen 2007
ordentliche Kündigungen

Fehlzeiten
24%

Betriebsstillegung
14%

Leistungseinschr.
11%

Fehlverhalten
21%

Wegfall Arbeitsplatz
24%

Insolvenz
4%

Wesentl.
Betriebseinschr.

2%



Ergebnisse 2007:
2160 Anträge zur ordentlichen
Kündigung abgeschlossen
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399 = 19,1 % 1687 = 80,9 %

In 74 Fällen wurde ein Negativattest
erteilt (Person gehört nicht zum
geschützten Personenkreis)



Prävention 2007

Neufälle Prävention

115
2040

426

aus personenbedingten Gründen

aus verhaltensbedingten Gründen
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Gründe noch nicht bekannt



Prävention 2007

Ausgang der Verfahren
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IFD – Auftrag
und Auftraggeber

Auftrag

 ist es, mit spezifischen fachdienstlichen Mitteln die psycho-sozialen
Wechselwirkungen von Behinderungen im Arbeitsleben, zu
analysieren, deren Auswirkungen zu erkennen, zur erklären und zu
mindern um so die dauerhafte Teilhabe von besonders betroffenen
(schwer/wesentlich)behinderten Menschen am Arbeitsleben auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen und / oder zu sichern
.

Auftraggeber / Finanzierung

Träger der Arbeitsvermittlung; Integrationsamt beim KVJS;
Rehabilitationsträger n. SGB IX.

Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln der
Ausgleichsabgabe (Integrationsamt) und Haushaltsmittel der
anderen Leistungsträger.

Die Dienstleistung des IFD ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
kostenlos.



IFD – Zielgruppe

Menschen die trotz (schwerer) Behinderung
leistungsfähig sind als

Beschäftigte oder
arbeitsuchende (schwer-) behinderte Menschen

besondere Unterstützung brauchen
insbesondere Übergänger aus Schulen und

Werkstätten für behinderte Menschen

 Arbeitgeber und deren Beauftragte / betriebliche Helfer



IFD -Arbeitsweise

Im Mittelpunkte der Arbeit stehen die beruflichen Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Erfahrungen unserer Klientel
Zur Vermeidung oder bei auftretenden Konflikten und Problemen
beraten wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber umfassend.

Die IFD bringen alle Beteiligten an einen Tisch, sorgen für die
erforderliche Klarheit und suchen auf der Basis transparenter
Einschätzungen nach gemeinsame Lösungen.

Sie benennen die Auswirkungen der Behinderung ebenso klar wie
die vorhanden Fähigkeiten und ebnen so den Weg zu einer
dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben.

Sie koordinieren die erforderlichen Leistungen im Netzwerk mit
Behörden, Verbänden, niedergelassenen Ärzten, Kliniken,
Rehabilitationseinrichtungen, Schulen, Werkstätten für behinderte
Menschen etc.



Entwicklungen IFD
(2005 – 2007)

Baden-Württemberg verfügt über ein flächendeckendes und

bedarfsgerechtes Netz an IFD (Stellenschlüssel: 1 : 75.000)

Die Fallzahlen und die Ergebnisse der IFD sind

von 2005 bis 2007 konstant angestiegen:

Betreuungsfälle (Summe) von 8748 auf 10224

Übergänger aus Schulen/WfbM von 1083 auf 1266

Vermittlungen (Summe) von 1059 auf 1266

davon geistig beh. Menschen von 159 auf 307



IFD - Vermittlung
2004-2007
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IFD - Sicherungsquote

Ergebnisse der abgeschlossenen Fälle (nur Sicherungsfälle)
- Angaben in % -
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IFD -Vermittlungsquote

Vermittlungsquote
(Basis: Ergebnisse abgeschlossene Vermittlungsfälle - Angaben in %)

31,30

28,80

33,70

26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00

2007

2006

2005



Zielgruppe der Aktion 1000

Wesentlich behinderte Menschen nach § 53 SGB XII, die
trotz dauernder voller Erwerbsminderung wegen ihrer
individuellen Leistungsentwicklung für eine Erprobung bzw.
ein Arbeitsverhältnis unter individuell angepassten
Bedingungen am allgemeinen Arbeitsmarkt in Frage
kommen. Hierzu zählen auch Menschen denen eine
wesentliche Behinderung droht.

Voraussetzungen sind:

Eigenmotivation und Leistungsbereitschaft

Mobilität

Mitwirkungsbereitschaft des sozialen Umfeldes



Leistungsfähigkeit versus
Erwerbsfähigkeit

 Wesentliche Behinderung und Erwerbsfähigkeit
(Wettbewerbsfähigkeit) schließen sich im Arbeitsleben
weitgehend gegenseitig aus.

 Die Entwicklung der Leistungsfähigkeit bis hin zur
Erfüllung von Anforderungen eines individuell
angepassten Arbeitsverhältnisses ist trotz wesentlicher
Behinderung möglich.

 „Voll Erwerbsgemindert ist, wer unter den üblichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes (setzt
Wettbewerbsfähigkeit voraus) nicht in der Lage ist
regelmäßig mindestens drei Stunden täglich
erwerbstätig zu sein“ (§ 43 SGB VI)




